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Landgericht Frankfurt am Main , Verkiindet am 28.3.2003
- 3-12 0 151/02 ‘ S. Richter, JAe

Aktenzeichen als Urkundsbeamtin der

Geschéftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Klager -
Proz.Bev.: ~
g e gen:

- Beklagte -
Proz.Bev.: | -

hat das Landgericht Frankfurt am Main, 12. Kammer fiir Handelssachen -

durch Vors. Richter am Landgericht Labermeier und :
‘ die Handelsrichter Sénger und Wallrafen

aufgrund der mtindlichen Verhandlung vom 7.2.2003 fiir Recht erkannt:

Die Klage wird abgeWieSen.
Die Kosten des Rechtsstreits haben die Kiager zu tragen. |

Das Urteil ist gegen 'SicherheitsleiStung in Héhe von Euro 2.700,00
vorlaufig volistreckbar. ‘ '
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Tatbestand e

Die Parteien sind Mitbewerber auf dem Markt der Online-Stellenvermittiung.

Die Klagerin zu 1) ist Inhaberin der Internet-Domain JSSSJNEER Der Klager zu 2)
ist administrativer Ansprechpartner.

Auf ihren Internetseiten vom 8.10./15.10.2002 ist im Impressum die Adresse der Klé-.
gerin zu 1) mit‘,,Beethovenstr. 8 - 10, 60325 Frankfurt am Main“ angegeben. Es fin- -
den sich dort die Telefon- und Telefaxnummer der Klagerin zu 1); unter ,Geschéfts-

- fuhrung“ ist Ute Luippold genannt.

Der Klager zu 2) ist Company Secretary der Klagerin zu 1).

Die Internetseiten der Klagerin zu 1) vom 8.10./15.10.2002>nennen im Impressum
keine Umsatzsteueridentifikationsnummer; ebenso ist eine ,Handelsregisternummer*
der Klagerin zu 1) nicht angegeben.

Mit Anwaltsschreiben vom 11.10.2002 beanstandete die Beklagte gegentber den
Klagemn, dass unter der Domain , 5l die impressumspflichten nach § 6 .
Teledienstegesetz (im Folgenden: TDG) nicht vollstandig eingehalten seien. Die Be-

klagte forderte von den Klagern die Abgabe einer Unterwerfungserklarung, in der sie -

sich verpflichten sollten, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr im Internet
unter der Adresse ,http:/www R de* die Stellenvermittiung im Bereich des _
Gesundheitswesens anzubieten, ohne folgende Informationen leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und standig verfugbar zu halten:

- die Angabe des Vertretungsberechtigten der juristischen IPersqh, die das Angebot
betreibt; ( m

~ - die Angabe der Handelsregisternummer der juristischen Person, die das Angebot
betreibt, ‘

- die Umsatzsteueridentifikationsnummer der juristischen Person, die das Angebot.
betreibt.
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Die Klager lehnten die Abgabe der Unterwerfungserklérung ab. Die von der Beklg{ég ( (
ten mit Schriftsatz vom 13.1.2003 vorgelegte Internetseite der Klagerin zu 1) entﬁélt
(nunmehr) unter ,Steuernummer” die Angabe ,Finanzamt Frankfurt/Main 45 219

26073“. Ferner ist dort angegeben ,Company No. 4334240 Companies House, Car-
diff".

Die Klager fiihren aus, die Abmahnungen der Beklagten vom 11.10.2002 seien nicht
begriindet geweéen. Eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a UStG
habe nicht aufgefuhrt werden kénnen und kénne auch nicht genannt werden, weil
das Bundesamt fiir Finanzen der Kl&gerin zu 1) eine solche Nummer noch nicht zu-
geteilt habe. Mit (S sci im Impressum die Geschaftsflihrerin der Klagerin
zu 1) genannt. Die Handelsregisternummer kénne nur angegeben werden, wenn
eine Eintragung im Handelsregister erfolgt sei. Die Klagerin zu 1) sei in Cardiff,
Wales, UK ordnungsgemaR eingetragen. Solange sie in Deutschland keine selbstan-
dige Niederlassung betreibe, sei sie nicht verpflichtet, sich in einem deutschen Han-
delsregister eintragen zu lassen.

Weder in seiner Eigenschaft als ,admin-c* (administrativer Ansprechpartner) noch in
seiner Eigenschaft als Company Secretary kénne der Klager zu 2) von der Beklagten
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden; dieser sei nicht passivlegitimiert.

Selbst wenn aber ein VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 6 TDG zu bejahen sei, be-
‘griinde der VerstoR gegen die Kennzeichnungspflicht aus § 6 TDG nicht die Sitten-
widrigkeit des Verhaltens der Klagerin zu 1) i.S.d. § 1 UWG.

Die Klager beantragen,
wie folgt zu erkennen: |
Es wird festgestellt, dass die Beklagte keinén wettbewerbswidrigen
Unterlassungsanspruch gegen die Klager wegen der Verletzung von |
Pflichten nach § 6 TDG auf deren Webseite unter der Domain E N
Al .
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Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte macht geltend, der Klager zu 2) und die Geschéftsfihrerin der Klagerin
zu 1) betrieben im Bereich der.OnIine-SteIIenverfnittlung ein weit verzweigtes, nur
schwer (iberschaubares Netz von Angeboten. Fur die Beklagte sei es aus wettbe-
werblichen Grinden erforderlich, diese Angeboté ebenso wie die Angebote anderer

Mitbewerber zu beobachten und zu analysieren.

Far die Beklagte sei im Zeitpunkt der Abmahnung nicht nachvollziehbar gewesen, ob
es sich bei der Klagerin zu 1) um eine ,Limited” nach englischem, US-amerikani-
schem oder sonstigem Recht handele. Deshalb sei es ihr auch nicht méglich gewe-
sen, festzustellen, wer die Gesellschafter der ,Limited“ seien und welchem neuen
oder alten Mitbewerber das Unternehmen zuzurechnen sei. Aus dem nunmehr ein-
geholten ,Registrar of Companies” ergebe sich, dass Sitz der Klagerin zu 1) nicht die
BeethovenstraRe in Frankfurt am Main sei, sondern eine Adresse in London. Daraus
ergebe sich auch die fur die Beklagte relevante Information, dass der Klager zu 2)
das Amt des ,Company Secretary“ in der Gesellschaft ibernommen habe und dem-
nach mit der Klagerin zu 1) in geschéftlichen Zusammenhang zu bringen sei.

Da die Klagerin zu 1) keine selbstandige Niederlassung in Deutschland betreibe,
hatte sie entsprechend § 6 Ziff. 1 TDG als Sitz der Niederlassung die Anschrift in
London angeben missen, wie er im Handelsregister eingetragen sei. Die Verpflich-
tung zur Angabe des zusténdigén Handelsregisters sowie der Handelsregister-
nummer bestehe unabhéngig davon, ob die Kl&gerin zu 1) in Deutschland eine selb-

sténdige Niederlassung betreibe oder nicht.

Der Verstof der Klager gegen die Dienste-Anbieterkennzeichnungspflicht des § 6
TDG stelle sich zugleich als Versto3 gegen § 1 UWG dar.
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Der Klager zu 2) sei passivlegitimiert. Er sei dies bereits durch seine Funktion als’
administrativer Ansprechpartner gewesen und sei dies umso mehr in seiner Funktion
als Company Secretary.

Die Beklagte habe deshalb mit Recht wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspri-
che gegen die Klager wegen Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG auf der Website

unter ISR geltend gemacht. Der gegenteilige Feststellungsanspruch der
Klager bestehe nicht.

Wegen aller Einzelheiten des sonstigen Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt
der gewechselten Schriftsétze sowie auf die zu den Akten gereichten Anlagen Bezug

genommen.

Entscheidunqsdrﬁnde

Die Klage ist zulassig, in der Sache nicht begriindet; denn die Beklagte hat einen
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen die Kldger wegen Verletzung
von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain AT .

Dienste-Anbieter wie die Kl&gerin zu 1) haben nach § 6 TDG fUr”ge_schéftsméBige
Teledienste u.a. folgende Info'rmationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und
standig verfugbar zu halten: den Namen und die Anséhrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusatzlich den Vertretungsberechtigten (Ziff. 1),
das Handelsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Register-
nummer (Ziff. 4), sowie in Féllen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikations-
nummer nach § 27 a UStG besitzen, die Angabe dieser Nummer (Ziff. 6). Eine Ver-
letzung der Anbieterinformationspflicht nach § 6 Ziff. 6 TDG hat im Streitfall au3er |
Betracht zu bleiben, weil der Kldgerin zu 1) die Umsatzsteheridentiﬁkationsnummer
vom Bundesamt fiir Finanzen in Saarlouis noch nicht erteilt worden ist. Dies hat die -
mindliche Verhahdlung ergeben. Soweit auf cier Internetseite der Klégerin zu 1) ge-
malk Anlage B 12 zum Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 eine Steuernummer

“des Finanzamts Frankfurt am Main genannt wird, handelt es sich um die allgemeine
Steuernummer der Klagerin zu 1), die mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer
nach § 27 a US{G nichts zu tun hat.
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Die Anschrift, unter der sie niedergelassen ist, gibt die Klagerin zu 1) mit ,Beet-
hovenstr. 8 - 10, Frankfurt am Main“ an. Sie orientiert sich dabei an Art. 2 Buchstabe
C der E-Commerce-RichtIihie 2000/31/EG, wonach ,niedergelassener Dienste-An- |
bieter* ein Anbieter ist, der mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit eine
Wirtschaftstatigkeit tatsachlich ausubt; Vorhandensein und Nutzung technischer Mit-
tel und Technologien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich éind, begrinden

- danach allein keine Niederlassung des Anbieters. Die Klagerin zu 1) macht - un- |
widerlegt - geltend, sémtliche Geschaftsfiihrungsaufgaben wirden von der Ge-
schéﬁsfﬂhrerin_-von Frankfurt am Main aus durchgefiihrt. Der Schwer-
punkt der Tatigkeit und der Ort der Verwaltung der Klagerin zu 1) sei unter der ange-
gebenen Adresse in Frankfurt am Main. Es handele sich um eine zustellungs- und
ladungsfahige Anschrift. Diese aufgezeigten Kriterien werden der Bégriffsdefinition
des Art. 2 Buchstabe C der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG gerecht. Da die Kla-
gerin zu 1) auf ihrer Internetseite im Impressum mit 3 auch die Ge-
schaftsfiihrerin und damit die Vertretungsberechtigte nennt, steht der Beklagten unter
dem Gesichtspunkt der (angeblichen) Verletzung des § 6 Ziff. 1 TDG kein wettbe-
werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) - und damit auch
nicht gegen den Kiéger zu 2) - zu.

Anderes g.iIt fur den Regelungstatbestand des § 6 Ziff. 4 TDG. Ob die Abmahnungen
der Beklagten unter diesem Gesichtspunkt berechtigt waren, richtete sich naéh dem -
damaligen Impressum der Klégerin zu 1), wie es aus den Internetseiten per
8.10.2002 (Anlage B 11) und per 15.10.2002 (Anlage R 1) ersichtlich ist. Nicht ent-
scheidend ist die Internetseite der Klagerin zu 1) gema Anlage B 12, auf der sich
(nunmehr) der Hinweis ,Company No. 4334240 Companies House, Cardiff* befindet.

In ein inl&ndisches Handelsregister ist die Klagerin zu 1) r)'icht eingetragen; insoweit
besteht keine Registernummer. Das befreit die Klagerin im Hinblick éuf § 6 Ziff. 4
TDG nicht, anstelle des Handelsregisters und der Registernummer das ausléndische
Gesellschaftsregister und die Registernummer zu benennen, bei dem und unter der
die auslandische Gesellschaft (hier: die Klagerin zu ‘1)) eingetragen ist.. Die Informa-
tionspflichten dienen dem Verbraucherschutz und der Transparenz von geschéfts-
méaRig erbrachten Telediensten (Begriindung zu § 6 TDG, Anlage B 14; RoRnagel,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

7 -

N

Recht der Multimedia-Dienste, Kommentar, Rdnr. 66 zu § 6 TDG). Diese Zweckbe:-
stimmung beschrankt sich nicht auf und endet nicht bei Dienste-Anbietern fur ge-
schaftsmaRige Teledienste, die in das inlandische Handelsregister eingetragen sind.
Vielmehr greift auch bei im Ausland registrierten Teledienste-Anbietern, die im Inland
ihre Geschaftstatigkeit entfalten, das Transparenzgebot. Diesem Gebot und dem
damit bewirkten Verbraucherschutz wiirde zuwidergehandelt, wenn es dem im Aus-
land registrierten Unternehmen, das im Inlénd der elektronischen Kontaktaufnahme
nachgeht, gestattet ware, sich in der Anonymitat des ,Limited“-Zusatzes zu verlieren.
Auch und gerade bei im Ausland regiétrierten Gesellschaften besteht das Interesse
des Verbrauchers, leicht erkennbare und unmittelbar erreichbare Informationen dar-
iber zu erlangen, welchem Recht die auslandische "Limited* unterliegt, wer die Ge-
sellschafter sind und wie die Vertretungsverhéltnisse der Gesellschaft im einzelnen
aussehen. Auf diesem Hintergrund fordern es Sinn und Zweck des § 6 Ziff. 4 TDG,
dass im Ausland registrierte Teledienste-Anbieter, die im Inland ihre geschatftliche
Tatigkeit entfalten und nicht zugleich auch im Inland registriert sind, das auslandi-
sche Register und die Registernummer offenlegen, bei dem und unter der sie dort
‘eingetragen sind. Unzumutbares wird unter diesen Umsténden von der hiervon be-
troffenen Klagerin zu 1) nicht verlangt; die ,Nachbesserung® gemaR Anlage B 12 zum
Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 zeigt dies. Der Auszug aus dem Gesell-
schaftsregister gemaR Anlage B 13 verdeutlicht, dass auch der ausléandische Regis-
terauszug dem Inlandsnutzer die Auskinfte gibt, die im Interesse der Transparenz
und des Verbraucherschutzes geboten sind. Das Verstandnis der Klager, die Auf-
zahlung der Register in § 6 Ziff. 4 TDG sei abschlieRend und erfasse nicht auch
auslandische Register, teilt die Kammer nicht. Die Aufzéhlung der verschiedenen

'Register wie Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister und Genossen-
schaftsregister verdeutlicht das Bemuhen des Gesetzgebefs, dem Transparenzgebot
effektiv Geltung ’zu verschaffen. Ausgehend von diesem Anliegen rechtfertigt sich
keine restriktive Handhabung; ,Handelsregister” ist deshallb im weitesten Sinne zu
verstehen und erfasst auch auslandische Registereintragungen,° wenn - wie im
Streitfall - im Inland keine vorhanden ist. Anderenfalls bewirkte man eine Privilegie-
rung im Ausland registrierter Unternehmen, was nicht zu rechtfertigen wére.

Der VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 1 Ziff. 4 TDG stellt sich zugleich als VerstoR
gegen § 1 UWG dar. Wie bereits ausgefuhrt, denen die Informationspflichten dem
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Verbraucherschutz und der Transparenz von geschaftsmaRig erbrachten Telediéns-
ten. Es handelt sich um wertbezogene Normen. Die Zuwiderha‘ndlung begrindet die |
Sittenwidrigkeit der Wettbewerbshandlung i.S.d. § 1 UWG (vgl. Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Rdnr. 614 zu § 1 UNG).

Die Entscheidung BGH GRUR 1989, 830 - Jmpressumspflicht” - rechtfertigt in dieser
‘Hinsicht keine andere Beurteilung. Dort'ging es um die presserechtliche Impres-
sumspflicht, die - so der BGH - keine unmittelbare Wertbezogenheit aufweist. Der
Streitfall liegt anders. Im Gegensatz zu dieser BGH-Entscheidung kommen vorlie-

gend Verbraucherschutzgesichtspunkte zum Tragen.

Mithin stand der Beklagten im Zeitpunkt der Abmahnung (11.10.2002) ein wettbe-

- werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) wegen der Verlet-
zung von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain .\l

“ zu. Im Verhéltnis der Kl&gerin zu 1) zur Beklagten ist die Feststellungs-
klage deshalb unbegriindet. Dies gilt auch im Verhéltnis des Klagers zu 2) gegen-
Uber der Beklagten. Auch gegentiber dem Kléger zu 2) hatte die Beklagte im Zeit- '
punkt der Abmahnung einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch wegen
der Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG. Der Klager zu 2) war insoweit Stdrer im
wettbewerbsrechtlichen Sinne, wenn auch méglicherweise nicht in seiner Eigen-
schaft als administrativer Ansprechpartner hinsichtlich des Domainnamens ,Kar-
riere24.de” (vgl. hierzu Anm. Eckhardt zum Urteil des OLG Koblenz vom 25.1.2002 -
CR 4/2002 - ). Der Klager zu 2) ist der ,Company Secretary” der Klagerin zu 1) und
damit immerhin ihr oberstes Verwaltungsorgan. Wenh auch im AuRenverhéltnis die
Geschéaftsfiihrerin (,Director”) wirkt, ist doch im Innenverhéaltnis die Funktion des
,LCompany Secretary” so bedeutend, dass ihm bei der gebotenen weiten Fassung
des Storerbegriffs die Stdrereigenschaft im wettbewerbsrechtlichen Sinne zukommt.
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‘Da die Klager unterliegen, haben sie die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 91
Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 11,

709 Satz 1 ZPO.

Labermeier ‘Sanger - Wallrafen
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Landgericht Frankfurt am Main , Verkiindet am 28.3.2003
- 3-12 0 151/02 ‘ S. Richter, JAe

Aktenzeichen als Urkundsbeamtin der

Geschéftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Klager -
Proz.Bev.: ~
g e gen:

- Beklagte -
Proz.Bev.: | -

hat das Landgericht Frankfurt am Main, 12. Kammer fiir Handelssachen -

durch Vors. Richter am Landgericht Labermeier und :
‘ die Handelsrichter Sénger und Wallrafen

aufgrund der mtindlichen Verhandlung vom 7.2.2003 fiir Recht erkannt:

Die Klage wird abgeWieSen.
Die Kosten des Rechtsstreits haben die Kiager zu tragen. |

Das Urteil ist gegen 'SicherheitsleiStung in Héhe von Euro 2.700,00
vorlaufig volistreckbar. ‘ '
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Tatbestand e

Die Parteien sind Mitbewerber auf dem Markt der Online-Stellenvermittiung.

Die Klagerin zu 1) ist Inhaberin der Internet-Domain JSSSJNEER Der Klager zu 2)
ist administrativer Ansprechpartner.

Auf ihren Internetseiten vom 8.10./15.10.2002 ist im Impressum die Adresse der Klé-.
gerin zu 1) mit‘,,Beethovenstr. 8 - 10, 60325 Frankfurt am Main“ angegeben. Es fin- -
den sich dort die Telefon- und Telefaxnummer der Klagerin zu 1); unter ,Geschéfts-

- fuhrung“ ist Ute Luippold genannt.

Der Klager zu 2) ist Company Secretary der Klagerin zu 1).

Die Internetseiten der Klagerin zu 1) vom 8.10./15.10.2002>nennen im Impressum
keine Umsatzsteueridentifikationsnummer; ebenso ist eine ,Handelsregisternummer*
der Klagerin zu 1) nicht angegeben.

Mit Anwaltsschreiben vom 11.10.2002 beanstandete die Beklagte gegentber den
Klagemn, dass unter der Domain , 5l die impressumspflichten nach § 6 .
Teledienstegesetz (im Folgenden: TDG) nicht vollstandig eingehalten seien. Die Be-

klagte forderte von den Klagern die Abgabe einer Unterwerfungserklarung, in der sie -

sich verpflichten sollten, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr im Internet
unter der Adresse ,http:/www R de* die Stellenvermittiung im Bereich des _
Gesundheitswesens anzubieten, ohne folgende Informationen leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und standig verfugbar zu halten:

- die Angabe des Vertretungsberechtigten der juristischen IPersqh, die das Angebot
betreibt; ( m

~ - die Angabe der Handelsregisternummer der juristischen Person, die das Angebot
betreibt, ‘

- die Umsatzsteueridentifikationsnummer der juristischen Person, die das Angebot.
betreibt.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-

Die Klager lehnten die Abgabe der Unterwerfungserklérung ab. Die von der Beklg{ég ( (
ten mit Schriftsatz vom 13.1.2003 vorgelegte Internetseite der Klagerin zu 1) entﬁélt
(nunmehr) unter ,Steuernummer” die Angabe ,Finanzamt Frankfurt/Main 45 219

26073“. Ferner ist dort angegeben ,Company No. 4334240 Companies House, Car-
diff".

Die Klager fiihren aus, die Abmahnungen der Beklagten vom 11.10.2002 seien nicht
begriindet geweéen. Eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a UStG
habe nicht aufgefuhrt werden kénnen und kénne auch nicht genannt werden, weil
das Bundesamt fiir Finanzen der Kl&gerin zu 1) eine solche Nummer noch nicht zu-
geteilt habe. Mit (S sci im Impressum die Geschaftsflihrerin der Klagerin
zu 1) genannt. Die Handelsregisternummer kénne nur angegeben werden, wenn
eine Eintragung im Handelsregister erfolgt sei. Die Klagerin zu 1) sei in Cardiff,
Wales, UK ordnungsgemaR eingetragen. Solange sie in Deutschland keine selbstan-
dige Niederlassung betreibe, sei sie nicht verpflichtet, sich in einem deutschen Han-
delsregister eintragen zu lassen.

Weder in seiner Eigenschaft als ,admin-c* (administrativer Ansprechpartner) noch in
seiner Eigenschaft als Company Secretary kénne der Klager zu 2) von der Beklagten
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden; dieser sei nicht passivlegitimiert.

Selbst wenn aber ein VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 6 TDG zu bejahen sei, be-
‘griinde der VerstoR gegen die Kennzeichnungspflicht aus § 6 TDG nicht die Sitten-
widrigkeit des Verhaltens der Klagerin zu 1) i.S.d. § 1 UWG.

Die Klager beantragen,
wie folgt zu erkennen: |
Es wird festgestellt, dass die Beklagte keinén wettbewerbswidrigen
Unterlassungsanspruch gegen die Klager wegen der Verletzung von |
Pflichten nach § 6 TDG auf deren Webseite unter der Domain E N
Al .
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Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte macht geltend, der Klager zu 2) und die Geschéftsfihrerin der Klagerin
zu 1) betrieben im Bereich der.OnIine-SteIIenverfnittlung ein weit verzweigtes, nur
schwer (iberschaubares Netz von Angeboten. Fur die Beklagte sei es aus wettbe-
werblichen Grinden erforderlich, diese Angeboté ebenso wie die Angebote anderer

Mitbewerber zu beobachten und zu analysieren.

Far die Beklagte sei im Zeitpunkt der Abmahnung nicht nachvollziehbar gewesen, ob
es sich bei der Klagerin zu 1) um eine ,Limited” nach englischem, US-amerikani-
schem oder sonstigem Recht handele. Deshalb sei es ihr auch nicht méglich gewe-
sen, festzustellen, wer die Gesellschafter der ,Limited“ seien und welchem neuen
oder alten Mitbewerber das Unternehmen zuzurechnen sei. Aus dem nunmehr ein-
geholten ,Registrar of Companies” ergebe sich, dass Sitz der Klagerin zu 1) nicht die
BeethovenstraRe in Frankfurt am Main sei, sondern eine Adresse in London. Daraus
ergebe sich auch die fur die Beklagte relevante Information, dass der Klager zu 2)
das Amt des ,Company Secretary“ in der Gesellschaft ibernommen habe und dem-
nach mit der Klagerin zu 1) in geschéftlichen Zusammenhang zu bringen sei.

Da die Klagerin zu 1) keine selbstandige Niederlassung in Deutschland betreibe,
hatte sie entsprechend § 6 Ziff. 1 TDG als Sitz der Niederlassung die Anschrift in
London angeben missen, wie er im Handelsregister eingetragen sei. Die Verpflich-
tung zur Angabe des zusténdigén Handelsregisters sowie der Handelsregister-
nummer bestehe unabhéngig davon, ob die Kl&gerin zu 1) in Deutschland eine selb-

sténdige Niederlassung betreibe oder nicht.

Der Verstof der Klager gegen die Dienste-Anbieterkennzeichnungspflicht des § 6
TDG stelle sich zugleich als Versto3 gegen § 1 UWG dar.
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Der Klager zu 2) sei passivlegitimiert. Er sei dies bereits durch seine Funktion als’
administrativer Ansprechpartner gewesen und sei dies umso mehr in seiner Funktion
als Company Secretary.

Die Beklagte habe deshalb mit Recht wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspri-
che gegen die Klager wegen Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG auf der Website

unter ISR geltend gemacht. Der gegenteilige Feststellungsanspruch der
Klager bestehe nicht.

Wegen aller Einzelheiten des sonstigen Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt
der gewechselten Schriftsétze sowie auf die zu den Akten gereichten Anlagen Bezug

genommen.

Entscheidunqsdrﬁnde

Die Klage ist zulassig, in der Sache nicht begriindet; denn die Beklagte hat einen
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen die Kldger wegen Verletzung
von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain AT .

Dienste-Anbieter wie die Kl&gerin zu 1) haben nach § 6 TDG fUr”ge_schéftsméBige
Teledienste u.a. folgende Info'rmationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und
standig verfugbar zu halten: den Namen und die Anséhrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusatzlich den Vertretungsberechtigten (Ziff. 1),
das Handelsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Register-
nummer (Ziff. 4), sowie in Féllen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikations-
nummer nach § 27 a UStG besitzen, die Angabe dieser Nummer (Ziff. 6). Eine Ver-
letzung der Anbieterinformationspflicht nach § 6 Ziff. 6 TDG hat im Streitfall au3er |
Betracht zu bleiben, weil der Kldgerin zu 1) die Umsatzsteheridentiﬁkationsnummer
vom Bundesamt fiir Finanzen in Saarlouis noch nicht erteilt worden ist. Dies hat die -
mindliche Verhahdlung ergeben. Soweit auf cier Internetseite der Klégerin zu 1) ge-
malk Anlage B 12 zum Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 eine Steuernummer

“des Finanzamts Frankfurt am Main genannt wird, handelt es sich um die allgemeine
Steuernummer der Klagerin zu 1), die mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer
nach § 27 a US{G nichts zu tun hat.
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Die Anschrift, unter der sie niedergelassen ist, gibt die Klagerin zu 1) mit ,Beet-
hovenstr. 8 - 10, Frankfurt am Main“ an. Sie orientiert sich dabei an Art. 2 Buchstabe
C der E-Commerce-RichtIihie 2000/31/EG, wonach ,niedergelassener Dienste-An- |
bieter* ein Anbieter ist, der mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit eine
Wirtschaftstatigkeit tatsachlich ausubt; Vorhandensein und Nutzung technischer Mit-
tel und Technologien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich éind, begrinden

- danach allein keine Niederlassung des Anbieters. Die Klagerin zu 1) macht - un- |
widerlegt - geltend, sémtliche Geschaftsfiihrungsaufgaben wirden von der Ge-
schéﬁsfﬂhrerin_-von Frankfurt am Main aus durchgefiihrt. Der Schwer-
punkt der Tatigkeit und der Ort der Verwaltung der Klagerin zu 1) sei unter der ange-
gebenen Adresse in Frankfurt am Main. Es handele sich um eine zustellungs- und
ladungsfahige Anschrift. Diese aufgezeigten Kriterien werden der Bégriffsdefinition
des Art. 2 Buchstabe C der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG gerecht. Da die Kla-
gerin zu 1) auf ihrer Internetseite im Impressum mit 3 auch die Ge-
schaftsfiihrerin und damit die Vertretungsberechtigte nennt, steht der Beklagten unter
dem Gesichtspunkt der (angeblichen) Verletzung des § 6 Ziff. 1 TDG kein wettbe-
werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) - und damit auch
nicht gegen den Kiéger zu 2) - zu.

Anderes g.iIt fur den Regelungstatbestand des § 6 Ziff. 4 TDG. Ob die Abmahnungen
der Beklagten unter diesem Gesichtspunkt berechtigt waren, richtete sich naéh dem -
damaligen Impressum der Klégerin zu 1), wie es aus den Internetseiten per
8.10.2002 (Anlage B 11) und per 15.10.2002 (Anlage R 1) ersichtlich ist. Nicht ent-
scheidend ist die Internetseite der Klagerin zu 1) gema Anlage B 12, auf der sich
(nunmehr) der Hinweis ,Company No. 4334240 Companies House, Cardiff* befindet.

In ein inl&ndisches Handelsregister ist die Klagerin zu 1) r)'icht eingetragen; insoweit
besteht keine Registernummer. Das befreit die Klagerin im Hinblick éuf § 6 Ziff. 4
TDG nicht, anstelle des Handelsregisters und der Registernummer das ausléndische
Gesellschaftsregister und die Registernummer zu benennen, bei dem und unter der
die auslandische Gesellschaft (hier: die Klagerin zu ‘1)) eingetragen ist.. Die Informa-
tionspflichten dienen dem Verbraucherschutz und der Transparenz von geschéfts-
méaRig erbrachten Telediensten (Begriindung zu § 6 TDG, Anlage B 14; RoRnagel,
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Recht der Multimedia-Dienste, Kommentar, Rdnr. 66 zu § 6 TDG). Diese Zweckbe:-
stimmung beschrankt sich nicht auf und endet nicht bei Dienste-Anbietern fur ge-
schaftsmaRige Teledienste, die in das inlandische Handelsregister eingetragen sind.
Vielmehr greift auch bei im Ausland registrierten Teledienste-Anbietern, die im Inland
ihre Geschaftstatigkeit entfalten, das Transparenzgebot. Diesem Gebot und dem
damit bewirkten Verbraucherschutz wiirde zuwidergehandelt, wenn es dem im Aus-
land registrierten Unternehmen, das im Inlénd der elektronischen Kontaktaufnahme
nachgeht, gestattet ware, sich in der Anonymitat des ,Limited“-Zusatzes zu verlieren.
Auch und gerade bei im Ausland regiétrierten Gesellschaften besteht das Interesse
des Verbrauchers, leicht erkennbare und unmittelbar erreichbare Informationen dar-
iber zu erlangen, welchem Recht die auslandische "Limited* unterliegt, wer die Ge-
sellschafter sind und wie die Vertretungsverhéltnisse der Gesellschaft im einzelnen
aussehen. Auf diesem Hintergrund fordern es Sinn und Zweck des § 6 Ziff. 4 TDG,
dass im Ausland registrierte Teledienste-Anbieter, die im Inland ihre geschatftliche
Tatigkeit entfalten und nicht zugleich auch im Inland registriert sind, das auslandi-
sche Register und die Registernummer offenlegen, bei dem und unter der sie dort
‘eingetragen sind. Unzumutbares wird unter diesen Umsténden von der hiervon be-
troffenen Klagerin zu 1) nicht verlangt; die ,Nachbesserung® gemaR Anlage B 12 zum
Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 zeigt dies. Der Auszug aus dem Gesell-
schaftsregister gemaR Anlage B 13 verdeutlicht, dass auch der ausléandische Regis-
terauszug dem Inlandsnutzer die Auskinfte gibt, die im Interesse der Transparenz
und des Verbraucherschutzes geboten sind. Das Verstandnis der Klager, die Auf-
zahlung der Register in § 6 Ziff. 4 TDG sei abschlieRend und erfasse nicht auch
auslandische Register, teilt die Kammer nicht. Die Aufzéhlung der verschiedenen

'Register wie Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister und Genossen-
schaftsregister verdeutlicht das Bemuhen des Gesetzgebefs, dem Transparenzgebot
effektiv Geltung ’zu verschaffen. Ausgehend von diesem Anliegen rechtfertigt sich
keine restriktive Handhabung; ,Handelsregister” ist deshallb im weitesten Sinne zu
verstehen und erfasst auch auslandische Registereintragungen,° wenn - wie im
Streitfall - im Inland keine vorhanden ist. Anderenfalls bewirkte man eine Privilegie-
rung im Ausland registrierter Unternehmen, was nicht zu rechtfertigen wére.

Der VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 1 Ziff. 4 TDG stellt sich zugleich als VerstoR
gegen § 1 UWG dar. Wie bereits ausgefuhrt, denen die Informationspflichten dem
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Verbraucherschutz und der Transparenz von geschaftsmaRig erbrachten Telediéns-
ten. Es handelt sich um wertbezogene Normen. Die Zuwiderha‘ndlung begrindet die |
Sittenwidrigkeit der Wettbewerbshandlung i.S.d. § 1 UWG (vgl. Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Rdnr. 614 zu § 1 UNG).

Die Entscheidung BGH GRUR 1989, 830 - Jmpressumspflicht” - rechtfertigt in dieser
‘Hinsicht keine andere Beurteilung. Dort'ging es um die presserechtliche Impres-
sumspflicht, die - so der BGH - keine unmittelbare Wertbezogenheit aufweist. Der
Streitfall liegt anders. Im Gegensatz zu dieser BGH-Entscheidung kommen vorlie-

gend Verbraucherschutzgesichtspunkte zum Tragen.

Mithin stand der Beklagten im Zeitpunkt der Abmahnung (11.10.2002) ein wettbe-

- werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) wegen der Verlet-
zung von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain .\l

“ zu. Im Verhéltnis der Kl&gerin zu 1) zur Beklagten ist die Feststellungs-
klage deshalb unbegriindet. Dies gilt auch im Verhéltnis des Klagers zu 2) gegen-
Uber der Beklagten. Auch gegentiber dem Kléger zu 2) hatte die Beklagte im Zeit- '
punkt der Abmahnung einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch wegen
der Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG. Der Klager zu 2) war insoweit Stdrer im
wettbewerbsrechtlichen Sinne, wenn auch méglicherweise nicht in seiner Eigen-
schaft als administrativer Ansprechpartner hinsichtlich des Domainnamens ,Kar-
riere24.de” (vgl. hierzu Anm. Eckhardt zum Urteil des OLG Koblenz vom 25.1.2002 -
CR 4/2002 - ). Der Klager zu 2) ist der ,Company Secretary” der Klagerin zu 1) und
damit immerhin ihr oberstes Verwaltungsorgan. Wenh auch im AuRenverhéltnis die
Geschéaftsfiihrerin (,Director”) wirkt, ist doch im Innenverhéaltnis die Funktion des
,LCompany Secretary” so bedeutend, dass ihm bei der gebotenen weiten Fassung
des Storerbegriffs die Stdrereigenschaft im wettbewerbsrechtlichen Sinne zukommt.
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‘Da die Klager unterliegen, haben sie die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 91
Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 11,

709 Satz 1 ZPO.

Labermeier ‘Sanger - Wallrafen
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Landgericht Frankfurt am Main , Verkiindet am 28.3.2003
- 3-12 0 151/02 ‘ S. Richter, JAe

Aktenzeichen als Urkundsbeamtin der

Geschéftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Klager -
Proz.Bev.: ~
g e gen:

- Beklagte -
Proz.Bev.: | -

hat das Landgericht Frankfurt am Main, 12. Kammer fiir Handelssachen -

durch Vors. Richter am Landgericht Labermeier und :
‘ die Handelsrichter Sénger und Wallrafen

aufgrund der mtindlichen Verhandlung vom 7.2.2003 fiir Recht erkannt:

Die Klage wird abgeWieSen.
Die Kosten des Rechtsstreits haben die Kiager zu tragen. |

Das Urteil ist gegen 'SicherheitsleiStung in Héhe von Euro 2.700,00
vorlaufig volistreckbar. ‘ '
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Tatbestand e

Die Parteien sind Mitbewerber auf dem Markt der Online-Stellenvermittiung.

Die Klagerin zu 1) ist Inhaberin der Internet-Domain JSSSJNEER Der Klager zu 2)
ist administrativer Ansprechpartner.

Auf ihren Internetseiten vom 8.10./15.10.2002 ist im Impressum die Adresse der Klé-.
gerin zu 1) mit‘,,Beethovenstr. 8 - 10, 60325 Frankfurt am Main“ angegeben. Es fin- -
den sich dort die Telefon- und Telefaxnummer der Klagerin zu 1); unter ,Geschéfts-

- fuhrung“ ist Ute Luippold genannt.

Der Klager zu 2) ist Company Secretary der Klagerin zu 1).

Die Internetseiten der Klagerin zu 1) vom 8.10./15.10.2002>nennen im Impressum
keine Umsatzsteueridentifikationsnummer; ebenso ist eine ,Handelsregisternummer*
der Klagerin zu 1) nicht angegeben.

Mit Anwaltsschreiben vom 11.10.2002 beanstandete die Beklagte gegentber den
Klagemn, dass unter der Domain , 5l die impressumspflichten nach § 6 .
Teledienstegesetz (im Folgenden: TDG) nicht vollstandig eingehalten seien. Die Be-

klagte forderte von den Klagern die Abgabe einer Unterwerfungserklarung, in der sie -

sich verpflichten sollten, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr im Internet
unter der Adresse ,http:/www R de* die Stellenvermittiung im Bereich des _
Gesundheitswesens anzubieten, ohne folgende Informationen leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und standig verfugbar zu halten:

- die Angabe des Vertretungsberechtigten der juristischen IPersqh, die das Angebot
betreibt; ( m

~ - die Angabe der Handelsregisternummer der juristischen Person, die das Angebot
betreibt, ‘

- die Umsatzsteueridentifikationsnummer der juristischen Person, die das Angebot.
betreibt.
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Die Klager lehnten die Abgabe der Unterwerfungserklérung ab. Die von der Beklg{ég ( (
ten mit Schriftsatz vom 13.1.2003 vorgelegte Internetseite der Klagerin zu 1) entﬁélt
(nunmehr) unter ,Steuernummer” die Angabe ,Finanzamt Frankfurt/Main 45 219

26073“. Ferner ist dort angegeben ,Company No. 4334240 Companies House, Car-
diff".

Die Klager fiihren aus, die Abmahnungen der Beklagten vom 11.10.2002 seien nicht
begriindet geweéen. Eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a UStG
habe nicht aufgefuhrt werden kénnen und kénne auch nicht genannt werden, weil
das Bundesamt fiir Finanzen der Kl&gerin zu 1) eine solche Nummer noch nicht zu-
geteilt habe. Mit (S sci im Impressum die Geschaftsflihrerin der Klagerin
zu 1) genannt. Die Handelsregisternummer kénne nur angegeben werden, wenn
eine Eintragung im Handelsregister erfolgt sei. Die Klagerin zu 1) sei in Cardiff,
Wales, UK ordnungsgemaR eingetragen. Solange sie in Deutschland keine selbstan-
dige Niederlassung betreibe, sei sie nicht verpflichtet, sich in einem deutschen Han-
delsregister eintragen zu lassen.

Weder in seiner Eigenschaft als ,admin-c* (administrativer Ansprechpartner) noch in
seiner Eigenschaft als Company Secretary kénne der Klager zu 2) von der Beklagten
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden; dieser sei nicht passivlegitimiert.

Selbst wenn aber ein VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 6 TDG zu bejahen sei, be-
‘griinde der VerstoR gegen die Kennzeichnungspflicht aus § 6 TDG nicht die Sitten-
widrigkeit des Verhaltens der Klagerin zu 1) i.S.d. § 1 UWG.

Die Klager beantragen,
wie folgt zu erkennen: |
Es wird festgestellt, dass die Beklagte keinén wettbewerbswidrigen
Unterlassungsanspruch gegen die Klager wegen der Verletzung von |
Pflichten nach § 6 TDG auf deren Webseite unter der Domain E N
Al .
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Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte macht geltend, der Klager zu 2) und die Geschéftsfihrerin der Klagerin
zu 1) betrieben im Bereich der.OnIine-SteIIenverfnittlung ein weit verzweigtes, nur
schwer (iberschaubares Netz von Angeboten. Fur die Beklagte sei es aus wettbe-
werblichen Grinden erforderlich, diese Angeboté ebenso wie die Angebote anderer

Mitbewerber zu beobachten und zu analysieren.

Far die Beklagte sei im Zeitpunkt der Abmahnung nicht nachvollziehbar gewesen, ob
es sich bei der Klagerin zu 1) um eine ,Limited” nach englischem, US-amerikani-
schem oder sonstigem Recht handele. Deshalb sei es ihr auch nicht méglich gewe-
sen, festzustellen, wer die Gesellschafter der ,Limited“ seien und welchem neuen
oder alten Mitbewerber das Unternehmen zuzurechnen sei. Aus dem nunmehr ein-
geholten ,Registrar of Companies” ergebe sich, dass Sitz der Klagerin zu 1) nicht die
BeethovenstraRe in Frankfurt am Main sei, sondern eine Adresse in London. Daraus
ergebe sich auch die fur die Beklagte relevante Information, dass der Klager zu 2)
das Amt des ,Company Secretary“ in der Gesellschaft ibernommen habe und dem-
nach mit der Klagerin zu 1) in geschéftlichen Zusammenhang zu bringen sei.

Da die Klagerin zu 1) keine selbstandige Niederlassung in Deutschland betreibe,
hatte sie entsprechend § 6 Ziff. 1 TDG als Sitz der Niederlassung die Anschrift in
London angeben missen, wie er im Handelsregister eingetragen sei. Die Verpflich-
tung zur Angabe des zusténdigén Handelsregisters sowie der Handelsregister-
nummer bestehe unabhéngig davon, ob die Kl&gerin zu 1) in Deutschland eine selb-

sténdige Niederlassung betreibe oder nicht.

Der Verstof der Klager gegen die Dienste-Anbieterkennzeichnungspflicht des § 6
TDG stelle sich zugleich als Versto3 gegen § 1 UWG dar.
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Der Klager zu 2) sei passivlegitimiert. Er sei dies bereits durch seine Funktion als’
administrativer Ansprechpartner gewesen und sei dies umso mehr in seiner Funktion
als Company Secretary.

Die Beklagte habe deshalb mit Recht wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspri-
che gegen die Klager wegen Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG auf der Website

unter ISR geltend gemacht. Der gegenteilige Feststellungsanspruch der
Klager bestehe nicht.

Wegen aller Einzelheiten des sonstigen Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt
der gewechselten Schriftsétze sowie auf die zu den Akten gereichten Anlagen Bezug

genommen.

Entscheidunqsdrﬁnde

Die Klage ist zulassig, in der Sache nicht begriindet; denn die Beklagte hat einen
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen die Kldger wegen Verletzung
von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain AT .

Dienste-Anbieter wie die Kl&gerin zu 1) haben nach § 6 TDG fUr”ge_schéftsméBige
Teledienste u.a. folgende Info'rmationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und
standig verfugbar zu halten: den Namen und die Anséhrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusatzlich den Vertretungsberechtigten (Ziff. 1),
das Handelsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Register-
nummer (Ziff. 4), sowie in Féllen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikations-
nummer nach § 27 a UStG besitzen, die Angabe dieser Nummer (Ziff. 6). Eine Ver-
letzung der Anbieterinformationspflicht nach § 6 Ziff. 6 TDG hat im Streitfall au3er |
Betracht zu bleiben, weil der Kldgerin zu 1) die Umsatzsteheridentiﬁkationsnummer
vom Bundesamt fiir Finanzen in Saarlouis noch nicht erteilt worden ist. Dies hat die -
mindliche Verhahdlung ergeben. Soweit auf cier Internetseite der Klégerin zu 1) ge-
malk Anlage B 12 zum Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 eine Steuernummer

“des Finanzamts Frankfurt am Main genannt wird, handelt es sich um die allgemeine
Steuernummer der Klagerin zu 1), die mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer
nach § 27 a US{G nichts zu tun hat.
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Die Anschrift, unter der sie niedergelassen ist, gibt die Klagerin zu 1) mit ,Beet-
hovenstr. 8 - 10, Frankfurt am Main“ an. Sie orientiert sich dabei an Art. 2 Buchstabe
C der E-Commerce-RichtIihie 2000/31/EG, wonach ,niedergelassener Dienste-An- |
bieter* ein Anbieter ist, der mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit eine
Wirtschaftstatigkeit tatsachlich ausubt; Vorhandensein und Nutzung technischer Mit-
tel und Technologien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich éind, begrinden

- danach allein keine Niederlassung des Anbieters. Die Klagerin zu 1) macht - un- |
widerlegt - geltend, sémtliche Geschaftsfiihrungsaufgaben wirden von der Ge-
schéﬁsfﬂhrerin_-von Frankfurt am Main aus durchgefiihrt. Der Schwer-
punkt der Tatigkeit und der Ort der Verwaltung der Klagerin zu 1) sei unter der ange-
gebenen Adresse in Frankfurt am Main. Es handele sich um eine zustellungs- und
ladungsfahige Anschrift. Diese aufgezeigten Kriterien werden der Bégriffsdefinition
des Art. 2 Buchstabe C der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG gerecht. Da die Kla-
gerin zu 1) auf ihrer Internetseite im Impressum mit 3 auch die Ge-
schaftsfiihrerin und damit die Vertretungsberechtigte nennt, steht der Beklagten unter
dem Gesichtspunkt der (angeblichen) Verletzung des § 6 Ziff. 1 TDG kein wettbe-
werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) - und damit auch
nicht gegen den Kiéger zu 2) - zu.

Anderes g.iIt fur den Regelungstatbestand des § 6 Ziff. 4 TDG. Ob die Abmahnungen
der Beklagten unter diesem Gesichtspunkt berechtigt waren, richtete sich naéh dem -
damaligen Impressum der Klégerin zu 1), wie es aus den Internetseiten per
8.10.2002 (Anlage B 11) und per 15.10.2002 (Anlage R 1) ersichtlich ist. Nicht ent-
scheidend ist die Internetseite der Klagerin zu 1) gema Anlage B 12, auf der sich
(nunmehr) der Hinweis ,Company No. 4334240 Companies House, Cardiff* befindet.

In ein inl&ndisches Handelsregister ist die Klagerin zu 1) r)'icht eingetragen; insoweit
besteht keine Registernummer. Das befreit die Klagerin im Hinblick éuf § 6 Ziff. 4
TDG nicht, anstelle des Handelsregisters und der Registernummer das ausléndische
Gesellschaftsregister und die Registernummer zu benennen, bei dem und unter der
die auslandische Gesellschaft (hier: die Klagerin zu ‘1)) eingetragen ist.. Die Informa-
tionspflichten dienen dem Verbraucherschutz und der Transparenz von geschéfts-
méaRig erbrachten Telediensten (Begriindung zu § 6 TDG, Anlage B 14; RoRnagel,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

7 -

N

Recht der Multimedia-Dienste, Kommentar, Rdnr. 66 zu § 6 TDG). Diese Zweckbe:-
stimmung beschrankt sich nicht auf und endet nicht bei Dienste-Anbietern fur ge-
schaftsmaRige Teledienste, die in das inlandische Handelsregister eingetragen sind.
Vielmehr greift auch bei im Ausland registrierten Teledienste-Anbietern, die im Inland
ihre Geschaftstatigkeit entfalten, das Transparenzgebot. Diesem Gebot und dem
damit bewirkten Verbraucherschutz wiirde zuwidergehandelt, wenn es dem im Aus-
land registrierten Unternehmen, das im Inlénd der elektronischen Kontaktaufnahme
nachgeht, gestattet ware, sich in der Anonymitat des ,Limited“-Zusatzes zu verlieren.
Auch und gerade bei im Ausland regiétrierten Gesellschaften besteht das Interesse
des Verbrauchers, leicht erkennbare und unmittelbar erreichbare Informationen dar-
iber zu erlangen, welchem Recht die auslandische "Limited* unterliegt, wer die Ge-
sellschafter sind und wie die Vertretungsverhéltnisse der Gesellschaft im einzelnen
aussehen. Auf diesem Hintergrund fordern es Sinn und Zweck des § 6 Ziff. 4 TDG,
dass im Ausland registrierte Teledienste-Anbieter, die im Inland ihre geschatftliche
Tatigkeit entfalten und nicht zugleich auch im Inland registriert sind, das auslandi-
sche Register und die Registernummer offenlegen, bei dem und unter der sie dort
‘eingetragen sind. Unzumutbares wird unter diesen Umsténden von der hiervon be-
troffenen Klagerin zu 1) nicht verlangt; die ,Nachbesserung® gemaR Anlage B 12 zum
Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 zeigt dies. Der Auszug aus dem Gesell-
schaftsregister gemaR Anlage B 13 verdeutlicht, dass auch der ausléandische Regis-
terauszug dem Inlandsnutzer die Auskinfte gibt, die im Interesse der Transparenz
und des Verbraucherschutzes geboten sind. Das Verstandnis der Klager, die Auf-
zahlung der Register in § 6 Ziff. 4 TDG sei abschlieRend und erfasse nicht auch
auslandische Register, teilt die Kammer nicht. Die Aufzéhlung der verschiedenen

'Register wie Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister und Genossen-
schaftsregister verdeutlicht das Bemuhen des Gesetzgebefs, dem Transparenzgebot
effektiv Geltung ’zu verschaffen. Ausgehend von diesem Anliegen rechtfertigt sich
keine restriktive Handhabung; ,Handelsregister” ist deshallb im weitesten Sinne zu
verstehen und erfasst auch auslandische Registereintragungen,° wenn - wie im
Streitfall - im Inland keine vorhanden ist. Anderenfalls bewirkte man eine Privilegie-
rung im Ausland registrierter Unternehmen, was nicht zu rechtfertigen wére.

Der VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 1 Ziff. 4 TDG stellt sich zugleich als VerstoR
gegen § 1 UWG dar. Wie bereits ausgefuhrt, denen die Informationspflichten dem
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Verbraucherschutz und der Transparenz von geschaftsmaRig erbrachten Telediéns-
ten. Es handelt sich um wertbezogene Normen. Die Zuwiderha‘ndlung begrindet die |
Sittenwidrigkeit der Wettbewerbshandlung i.S.d. § 1 UWG (vgl. Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Rdnr. 614 zu § 1 UNG).

Die Entscheidung BGH GRUR 1989, 830 - Jmpressumspflicht” - rechtfertigt in dieser
‘Hinsicht keine andere Beurteilung. Dort'ging es um die presserechtliche Impres-
sumspflicht, die - so der BGH - keine unmittelbare Wertbezogenheit aufweist. Der
Streitfall liegt anders. Im Gegensatz zu dieser BGH-Entscheidung kommen vorlie-

gend Verbraucherschutzgesichtspunkte zum Tragen.

Mithin stand der Beklagten im Zeitpunkt der Abmahnung (11.10.2002) ein wettbe-

- werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) wegen der Verlet-
zung von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain .\l

“ zu. Im Verhéltnis der Kl&gerin zu 1) zur Beklagten ist die Feststellungs-
klage deshalb unbegriindet. Dies gilt auch im Verhéltnis des Klagers zu 2) gegen-
Uber der Beklagten. Auch gegentiber dem Kléger zu 2) hatte die Beklagte im Zeit- '
punkt der Abmahnung einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch wegen
der Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG. Der Klager zu 2) war insoweit Stdrer im
wettbewerbsrechtlichen Sinne, wenn auch méglicherweise nicht in seiner Eigen-
schaft als administrativer Ansprechpartner hinsichtlich des Domainnamens ,Kar-
riere24.de” (vgl. hierzu Anm. Eckhardt zum Urteil des OLG Koblenz vom 25.1.2002 -
CR 4/2002 - ). Der Klager zu 2) ist der ,Company Secretary” der Klagerin zu 1) und
damit immerhin ihr oberstes Verwaltungsorgan. Wenh auch im AuRenverhéltnis die
Geschéaftsfiihrerin (,Director”) wirkt, ist doch im Innenverhéaltnis die Funktion des
,LCompany Secretary” so bedeutend, dass ihm bei der gebotenen weiten Fassung
des Storerbegriffs die Stdrereigenschaft im wettbewerbsrechtlichen Sinne zukommt.
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‘Da die Klager unterliegen, haben sie die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 91
Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 11,

709 Satz 1 ZPO.

Labermeier ‘Sanger - Wallrafen
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Landgericht Frankfurt am Main , Verkiindet am 28.3.2003
- 3-12 0 151/02 ‘ S. Richter, JAe

Aktenzeichen als Urkundsbeamtin der

Geschéftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Klager -
Proz.Bev.: ~
g e gen:

- Beklagte -
Proz.Bev.: | -

hat das Landgericht Frankfurt am Main, 12. Kammer fiir Handelssachen -

durch Vors. Richter am Landgericht Labermeier und :
‘ die Handelsrichter Sénger und Wallrafen

aufgrund der mtindlichen Verhandlung vom 7.2.2003 fiir Recht erkannt:

Die Klage wird abgeWieSen.
Die Kosten des Rechtsstreits haben die Kiager zu tragen. |

Das Urteil ist gegen 'SicherheitsleiStung in Héhe von Euro 2.700,00
vorlaufig volistreckbar. ‘ '
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Tatbestand e

Die Parteien sind Mitbewerber auf dem Markt der Online-Stellenvermittiung.

Die Klagerin zu 1) ist Inhaberin der Internet-Domain JSSSJNEER Der Klager zu 2)
ist administrativer Ansprechpartner.

Auf ihren Internetseiten vom 8.10./15.10.2002 ist im Impressum die Adresse der Klé-.
gerin zu 1) mit‘,,Beethovenstr. 8 - 10, 60325 Frankfurt am Main“ angegeben. Es fin- -
den sich dort die Telefon- und Telefaxnummer der Klagerin zu 1); unter ,Geschéfts-

- fuhrung“ ist Ute Luippold genannt.

Der Klager zu 2) ist Company Secretary der Klagerin zu 1).

Die Internetseiten der Klagerin zu 1) vom 8.10./15.10.2002>nennen im Impressum
keine Umsatzsteueridentifikationsnummer; ebenso ist eine ,Handelsregisternummer*
der Klagerin zu 1) nicht angegeben.

Mit Anwaltsschreiben vom 11.10.2002 beanstandete die Beklagte gegentber den
Klagemn, dass unter der Domain , 5l die impressumspflichten nach § 6 .
Teledienstegesetz (im Folgenden: TDG) nicht vollstandig eingehalten seien. Die Be-

klagte forderte von den Klagern die Abgabe einer Unterwerfungserklarung, in der sie -

sich verpflichten sollten, es zu unterlassen, im geschaftlichen Verkehr im Internet
unter der Adresse ,http:/www R de* die Stellenvermittiung im Bereich des _
Gesundheitswesens anzubieten, ohne folgende Informationen leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und standig verfugbar zu halten:

- die Angabe des Vertretungsberechtigten der juristischen IPersqh, die das Angebot
betreibt; ( m

~ - die Angabe der Handelsregisternummer der juristischen Person, die das Angebot
betreibt, ‘

- die Umsatzsteueridentifikationsnummer der juristischen Person, die das Angebot.
betreibt.
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Die Klager lehnten die Abgabe der Unterwerfungserklérung ab. Die von der Beklg{ég ( (
ten mit Schriftsatz vom 13.1.2003 vorgelegte Internetseite der Klagerin zu 1) entﬁélt
(nunmehr) unter ,Steuernummer” die Angabe ,Finanzamt Frankfurt/Main 45 219

26073“. Ferner ist dort angegeben ,Company No. 4334240 Companies House, Car-
diff".

Die Klager fiihren aus, die Abmahnungen der Beklagten vom 11.10.2002 seien nicht
begriindet geweéen. Eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27 a UStG
habe nicht aufgefuhrt werden kénnen und kénne auch nicht genannt werden, weil
das Bundesamt fiir Finanzen der Kl&gerin zu 1) eine solche Nummer noch nicht zu-
geteilt habe. Mit (S sci im Impressum die Geschaftsflihrerin der Klagerin
zu 1) genannt. Die Handelsregisternummer kénne nur angegeben werden, wenn
eine Eintragung im Handelsregister erfolgt sei. Die Klagerin zu 1) sei in Cardiff,
Wales, UK ordnungsgemaR eingetragen. Solange sie in Deutschland keine selbstan-
dige Niederlassung betreibe, sei sie nicht verpflichtet, sich in einem deutschen Han-
delsregister eintragen zu lassen.

Weder in seiner Eigenschaft als ,admin-c* (administrativer Ansprechpartner) noch in
seiner Eigenschaft als Company Secretary kénne der Klager zu 2) von der Beklagten
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden; dieser sei nicht passivlegitimiert.

Selbst wenn aber ein VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 6 TDG zu bejahen sei, be-
‘griinde der VerstoR gegen die Kennzeichnungspflicht aus § 6 TDG nicht die Sitten-
widrigkeit des Verhaltens der Klagerin zu 1) i.S.d. § 1 UWG.

Die Klager beantragen,
wie folgt zu erkennen: |
Es wird festgestellt, dass die Beklagte keinén wettbewerbswidrigen
Unterlassungsanspruch gegen die Klager wegen der Verletzung von |
Pflichten nach § 6 TDG auf deren Webseite unter der Domain E N
Al .
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Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte macht geltend, der Klager zu 2) und die Geschéftsfihrerin der Klagerin
zu 1) betrieben im Bereich der.OnIine-SteIIenverfnittlung ein weit verzweigtes, nur
schwer (iberschaubares Netz von Angeboten. Fur die Beklagte sei es aus wettbe-
werblichen Grinden erforderlich, diese Angeboté ebenso wie die Angebote anderer

Mitbewerber zu beobachten und zu analysieren.

Far die Beklagte sei im Zeitpunkt der Abmahnung nicht nachvollziehbar gewesen, ob
es sich bei der Klagerin zu 1) um eine ,Limited” nach englischem, US-amerikani-
schem oder sonstigem Recht handele. Deshalb sei es ihr auch nicht méglich gewe-
sen, festzustellen, wer die Gesellschafter der ,Limited“ seien und welchem neuen
oder alten Mitbewerber das Unternehmen zuzurechnen sei. Aus dem nunmehr ein-
geholten ,Registrar of Companies” ergebe sich, dass Sitz der Klagerin zu 1) nicht die
BeethovenstraRe in Frankfurt am Main sei, sondern eine Adresse in London. Daraus
ergebe sich auch die fur die Beklagte relevante Information, dass der Klager zu 2)
das Amt des ,Company Secretary“ in der Gesellschaft ibernommen habe und dem-
nach mit der Klagerin zu 1) in geschéftlichen Zusammenhang zu bringen sei.

Da die Klagerin zu 1) keine selbstandige Niederlassung in Deutschland betreibe,
hatte sie entsprechend § 6 Ziff. 1 TDG als Sitz der Niederlassung die Anschrift in
London angeben missen, wie er im Handelsregister eingetragen sei. Die Verpflich-
tung zur Angabe des zusténdigén Handelsregisters sowie der Handelsregister-
nummer bestehe unabhéngig davon, ob die Kl&gerin zu 1) in Deutschland eine selb-

sténdige Niederlassung betreibe oder nicht.

Der Verstof der Klager gegen die Dienste-Anbieterkennzeichnungspflicht des § 6
TDG stelle sich zugleich als Versto3 gegen § 1 UWG dar.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

5

"

£ Y

-

A {

ANV
R

Der Klager zu 2) sei passivlegitimiert. Er sei dies bereits durch seine Funktion als’
administrativer Ansprechpartner gewesen und sei dies umso mehr in seiner Funktion
als Company Secretary.

Die Beklagte habe deshalb mit Recht wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspri-
che gegen die Klager wegen Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG auf der Website

unter ISR geltend gemacht. Der gegenteilige Feststellungsanspruch der
Klager bestehe nicht.

Wegen aller Einzelheiten des sonstigen Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt
der gewechselten Schriftsétze sowie auf die zu den Akten gereichten Anlagen Bezug

genommen.

Entscheidunqsdrﬁnde

Die Klage ist zulassig, in der Sache nicht begriindet; denn die Beklagte hat einen
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen die Kldger wegen Verletzung
von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain AT .

Dienste-Anbieter wie die Kl&gerin zu 1) haben nach § 6 TDG fUr”ge_schéftsméBige
Teledienste u.a. folgende Info'rmationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und
standig verfugbar zu halten: den Namen und die Anséhrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusatzlich den Vertretungsberechtigten (Ziff. 1),
das Handelsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Register-
nummer (Ziff. 4), sowie in Féllen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikations-
nummer nach § 27 a UStG besitzen, die Angabe dieser Nummer (Ziff. 6). Eine Ver-
letzung der Anbieterinformationspflicht nach § 6 Ziff. 6 TDG hat im Streitfall au3er |
Betracht zu bleiben, weil der Kldgerin zu 1) die Umsatzsteheridentiﬁkationsnummer
vom Bundesamt fiir Finanzen in Saarlouis noch nicht erteilt worden ist. Dies hat die -
mindliche Verhahdlung ergeben. Soweit auf cier Internetseite der Klégerin zu 1) ge-
malk Anlage B 12 zum Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 eine Steuernummer

“des Finanzamts Frankfurt am Main genannt wird, handelt es sich um die allgemeine
Steuernummer der Klagerin zu 1), die mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer
nach § 27 a US{G nichts zu tun hat.
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Die Anschrift, unter der sie niedergelassen ist, gibt die Klagerin zu 1) mit ,Beet-
hovenstr. 8 - 10, Frankfurt am Main“ an. Sie orientiert sich dabei an Art. 2 Buchstabe
C der E-Commerce-RichtIihie 2000/31/EG, wonach ,niedergelassener Dienste-An- |
bieter* ein Anbieter ist, der mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit eine
Wirtschaftstatigkeit tatsachlich ausubt; Vorhandensein und Nutzung technischer Mit-
tel und Technologien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich éind, begrinden

- danach allein keine Niederlassung des Anbieters. Die Klagerin zu 1) macht - un- |
widerlegt - geltend, sémtliche Geschaftsfiihrungsaufgaben wirden von der Ge-
schéﬁsfﬂhrerin_-von Frankfurt am Main aus durchgefiihrt. Der Schwer-
punkt der Tatigkeit und der Ort der Verwaltung der Klagerin zu 1) sei unter der ange-
gebenen Adresse in Frankfurt am Main. Es handele sich um eine zustellungs- und
ladungsfahige Anschrift. Diese aufgezeigten Kriterien werden der Bégriffsdefinition
des Art. 2 Buchstabe C der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG gerecht. Da die Kla-
gerin zu 1) auf ihrer Internetseite im Impressum mit 3 auch die Ge-
schaftsfiihrerin und damit die Vertretungsberechtigte nennt, steht der Beklagten unter
dem Gesichtspunkt der (angeblichen) Verletzung des § 6 Ziff. 1 TDG kein wettbe-
werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) - und damit auch
nicht gegen den Kiéger zu 2) - zu.

Anderes g.iIt fur den Regelungstatbestand des § 6 Ziff. 4 TDG. Ob die Abmahnungen
der Beklagten unter diesem Gesichtspunkt berechtigt waren, richtete sich naéh dem -
damaligen Impressum der Klégerin zu 1), wie es aus den Internetseiten per
8.10.2002 (Anlage B 11) und per 15.10.2002 (Anlage R 1) ersichtlich ist. Nicht ent-
scheidend ist die Internetseite der Klagerin zu 1) gema Anlage B 12, auf der sich
(nunmehr) der Hinweis ,Company No. 4334240 Companies House, Cardiff* befindet.

In ein inl&ndisches Handelsregister ist die Klagerin zu 1) r)'icht eingetragen; insoweit
besteht keine Registernummer. Das befreit die Klagerin im Hinblick éuf § 6 Ziff. 4
TDG nicht, anstelle des Handelsregisters und der Registernummer das ausléndische
Gesellschaftsregister und die Registernummer zu benennen, bei dem und unter der
die auslandische Gesellschaft (hier: die Klagerin zu ‘1)) eingetragen ist.. Die Informa-
tionspflichten dienen dem Verbraucherschutz und der Transparenz von geschéfts-
méaRig erbrachten Telediensten (Begriindung zu § 6 TDG, Anlage B 14; RoRnagel,
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Recht der Multimedia-Dienste, Kommentar, Rdnr. 66 zu § 6 TDG). Diese Zweckbe:-
stimmung beschrankt sich nicht auf und endet nicht bei Dienste-Anbietern fur ge-
schaftsmaRige Teledienste, die in das inlandische Handelsregister eingetragen sind.
Vielmehr greift auch bei im Ausland registrierten Teledienste-Anbietern, die im Inland
ihre Geschaftstatigkeit entfalten, das Transparenzgebot. Diesem Gebot und dem
damit bewirkten Verbraucherschutz wiirde zuwidergehandelt, wenn es dem im Aus-
land registrierten Unternehmen, das im Inlénd der elektronischen Kontaktaufnahme
nachgeht, gestattet ware, sich in der Anonymitat des ,Limited“-Zusatzes zu verlieren.
Auch und gerade bei im Ausland regiétrierten Gesellschaften besteht das Interesse
des Verbrauchers, leicht erkennbare und unmittelbar erreichbare Informationen dar-
iber zu erlangen, welchem Recht die auslandische "Limited* unterliegt, wer die Ge-
sellschafter sind und wie die Vertretungsverhéltnisse der Gesellschaft im einzelnen
aussehen. Auf diesem Hintergrund fordern es Sinn und Zweck des § 6 Ziff. 4 TDG,
dass im Ausland registrierte Teledienste-Anbieter, die im Inland ihre geschatftliche
Tatigkeit entfalten und nicht zugleich auch im Inland registriert sind, das auslandi-
sche Register und die Registernummer offenlegen, bei dem und unter der sie dort
‘eingetragen sind. Unzumutbares wird unter diesen Umsténden von der hiervon be-
troffenen Klagerin zu 1) nicht verlangt; die ,Nachbesserung® gemaR Anlage B 12 zum
Schriftsatz der Beklagten vom 13.1.2003 zeigt dies. Der Auszug aus dem Gesell-
schaftsregister gemaR Anlage B 13 verdeutlicht, dass auch der ausléandische Regis-
terauszug dem Inlandsnutzer die Auskinfte gibt, die im Interesse der Transparenz
und des Verbraucherschutzes geboten sind. Das Verstandnis der Klager, die Auf-
zahlung der Register in § 6 Ziff. 4 TDG sei abschlieRend und erfasse nicht auch
auslandische Register, teilt die Kammer nicht. Die Aufzéhlung der verschiedenen

'Register wie Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister und Genossen-
schaftsregister verdeutlicht das Bemuhen des Gesetzgebefs, dem Transparenzgebot
effektiv Geltung ’zu verschaffen. Ausgehend von diesem Anliegen rechtfertigt sich
keine restriktive Handhabung; ,Handelsregister” ist deshallb im weitesten Sinne zu
verstehen und erfasst auch auslandische Registereintragungen,° wenn - wie im
Streitfall - im Inland keine vorhanden ist. Anderenfalls bewirkte man eine Privilegie-
rung im Ausland registrierter Unternehmen, was nicht zu rechtfertigen wére.

Der VerstoR der Klagerin zu 1) gegen § 1 Ziff. 4 TDG stellt sich zugleich als VerstoR
gegen § 1 UWG dar. Wie bereits ausgefuhrt, denen die Informationspflichten dem
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Verbraucherschutz und der Transparenz von geschaftsmaRig erbrachten Telediéns-
ten. Es handelt sich um wertbezogene Normen. Die Zuwiderha‘ndlung begrindet die |
Sittenwidrigkeit der Wettbewerbshandlung i.S.d. § 1 UWG (vgl. Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Rdnr. 614 zu § 1 UNG).

Die Entscheidung BGH GRUR 1989, 830 - Jmpressumspflicht” - rechtfertigt in dieser
‘Hinsicht keine andere Beurteilung. Dort'ging es um die presserechtliche Impres-
sumspflicht, die - so der BGH - keine unmittelbare Wertbezogenheit aufweist. Der
Streitfall liegt anders. Im Gegensatz zu dieser BGH-Entscheidung kommen vorlie-

gend Verbraucherschutzgesichtspunkte zum Tragen.

Mithin stand der Beklagten im Zeitpunkt der Abmahnung (11.10.2002) ein wettbe-

- werbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Klagerin zu 1) wegen der Verlet-
zung von Pflichten nach § 6 TDG auf deren Website unter der Domain .\l

“ zu. Im Verhéltnis der Kl&gerin zu 1) zur Beklagten ist die Feststellungs-
klage deshalb unbegriindet. Dies gilt auch im Verhéltnis des Klagers zu 2) gegen-
Uber der Beklagten. Auch gegentiber dem Kléger zu 2) hatte die Beklagte im Zeit- '
punkt der Abmahnung einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch wegen
der Verletzung von Pflichten nach § 6 TDG. Der Klager zu 2) war insoweit Stdrer im
wettbewerbsrechtlichen Sinne, wenn auch méglicherweise nicht in seiner Eigen-
schaft als administrativer Ansprechpartner hinsichtlich des Domainnamens ,Kar-
riere24.de” (vgl. hierzu Anm. Eckhardt zum Urteil des OLG Koblenz vom 25.1.2002 -
CR 4/2002 - ). Der Klager zu 2) ist der ,Company Secretary” der Klagerin zu 1) und
damit immerhin ihr oberstes Verwaltungsorgan. Wenh auch im AuRenverhéltnis die
Geschéaftsfiihrerin (,Director”) wirkt, ist doch im Innenverhéaltnis die Funktion des
,LCompany Secretary” so bedeutend, dass ihm bei der gebotenen weiten Fassung
des Storerbegriffs die Stdrereigenschaft im wettbewerbsrechtlichen Sinne zukommt.
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‘Da die Klager unterliegen, haben sie die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 91
Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 11,

709 Satz 1 ZPO.

Labermeier ‘Sanger - Wallrafen
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